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Betreffend Euthanasie

David J. Roy, Charles-Henri Rapin und das Direktorium erklären die

Meinung der europäischen Gesellschaft für palliative Medizin und Pflege

zum Thema Euthanasie

Zusammenfassung und Übersetzung K. Sanz*

Betreffend Euthanasie

stens kann der Sterbeprozess mit aggressiver Therapie
noch verlängert werden. In dieser Situation sprechen
wir korrekt von Verzicht oder Abbruch von Behandlungen

und davon, einen Patienten sterben zu lassen. Wir
sind der Meinung, dass Lebensverlängerung um jeden
Preis, speziell um den Preis von untragbarem Leiden

nicht richtig ist. Das ist der Sinn der Ethik, Sterbende
sterben zu lassen und alles menschenmögliche,
verantwortbare zu tun, dass er oder sie in Frieden sterben
kann. Das ist palliative Medizin und Pflege.

Ausgangspunkt ist das Prinzip der Humanität. Jeder

Mensch wird als einzigartig akzeptiert und respektiert.

«Sterben in Würde» ist zu einem Begriff der Opposition

gegen unnötige, entwürdigende Lebensverlängerung

geworden. Er hat aber nicht für jedermann die

gleiche Bedeutung. Er wird auf der einen Seite

gebraucht, um den Verzicht auf lebensverlängernde
Behandlungen oder angemessene Schmerzkontrolle zu
beschreiben. Auf der anderen Seite wird er verwendet
für Euthanasie und assistierte Selbsttötung.

Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Euthanasie,

Schmerztherapie und Symptombehandlung und
Verzicht oder Abbruch von lebensverlängernden
Massnahmen.

Legalisierung von Euthanasie?

Die Legalisierung von Euthanasie ist gefährlich, könnte
zu Missbrauch führen und ist in der heutigen Zeit mit
den Erkenntnissen der palliativen Medizin nicht mehr

nötig.
Die Herausforderung besteht darin, die Betreuung

von Schwerkranken und Sterbenden zu verändern und

zu verbessern, das Wissen über palliative Medizin und

Pflege zu verbreiten und für alle zugänglich zu
machen.

Euthanasie

Dieser Begriff sollte reserviert sein für die absichtliche,

schnelle, schmerzlose Beendigung des Lebens eines

Patienten mit einer unheilbaren Krankheit. Dieser

leidenden Person wird nicht erlaubt zu sterben, ihr Leben

wird beendet. Falls dies geschieht auf Wunsch des

Patienten ist es freiwillig, sonst unfreiwillig. Die Begriffe
«aktive» oder «passive» Euthanasie sind irreführend

und sollten nicht benutzt werden.

Schmerz- und Symptombehandlung

Ärzte haben eine professionelle und moralische

Verpflichtung, mit allen verfügbaren Mitteln, Kranke von

Schmerzen und anderen Symptomen, die Leiden

verursachen, zu befreien. Ziel dieser Behandlung ist es,

Lebensqualität zu steigern und nicht Leben zu beenden.

Verzicht oder Abbruch von lebensverlängernden

Massnahmen

Im Verlauf einer Krankheit kann ein Zeitpunkt kommen,

an dem es nicht mehr möglich ist, Heilung zu

erreichen oder den Sterbeprozess aufzuhalten, höch-

*Orginalartikel: European Journal ofpalliative Care, Vol. Î, Wo 1
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